Tip des Monats 12/05

Fabrikneues Fahrzeug

Ein unbenutztes Fahrzeug gilt dann als fabrikneu, wenn zwischen seiner Herstellung und dem Abschluss des Kaufvertrages nicht mehr als 12 Monate liegen, das Modell unverändert weitergebaut wird und es keine durch längere Standzeit bedingte Mängel aufweist.

Von diesen Voraussetzungen kann nach Ansicht des Bundesgerichtshofs ein Autokäufer immer ausgehen, wenn er ein „fabrikneues Fahrzeug“ bei einem Kfz-Händler kauft.

Also aufgepasst beim Autokauf zum Ende des Kalenderjahres wegen einer eventuellen Modellumstellung.

(Bundesgerichtshof, Aktenzeichen VIII ZR 227/02)
